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Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger 
 
An der Gemeindeversammlung vom 23. November 2022 haben Sie dem Zusammen-
arbeitsvertrag zwischen den Einwohnergemeinden Andermatt, Bürglen, Erstfeld, 
Göschenen, Gurtnellen, Hospental, Realp, Schattdorf, Silenen, Spiringen und Wassen 
über die Bildung eines regionalen Sozialrates und die Führung eines gemeinsamen 
Sozialdienstes zugestimmt. 
 
Bereits im November 2022 wurde im Rahmen der Vorlage über den Zusammenar-
beitsvertrag kommuniziert, dass allfällige Änderungen in den Bestimmungen des  
Gemeinderechts (z. B. der Gemeindeordnung), welche dem neuen Zusammenarbeits-
vertrag widersprechen auf den Zeitpunkt der Inkraftsetzung des Vertrages anzupas-
sen sind. Der Zusammenschluss der Gemeinden zum regionalen Sozialrat bzw. Sozial-
dienst Uri Süd erfolgt per 1. Januar 2024, weshalb auf diesen Zeitpunkt hin das Ge-
meinderecht entsprechend anzupassen ist.  
 
Im Zusammenarbeitsvertrag wird die Beschwerdeinstanz abweichend von der  
Gemeindeordnung Erstfeld geregelt. Die neue einheitliche Regelung besagt, dass Ver-
fügungen des Sozialdienstes beim Sozialrat angefochten werden können. Verfügun-
gen des Sozialrates können mit Verwaltungsbeschwerde beim Regierungsrat  
angefochten werden. 
 
Aktuell befindet sich auch das Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe des Kantons Uri 
in einem Überarbeitungsprozess. Das Gesetz sieht ebenfalls eine einheitliche Praxis 
für alle Sozialdienste und Sozialbehörden im Kanton Uri vor, diese korrespondiert mit 
der vertraglichen Regelung des Sozialkreises Uri Süd. Für die Anpassung des Gesetzes 
über die öffentliche Sozialhilfe muss erst der politische Prozess vollständig durchlau-
fen werden. Die Inkraftsetzung ist auf den 1. Januar 2025 geplant.  
 
Aufgrund des Vertrages über die Bildung eines regionalen Sozialrates und die Führung 
eines gemeinsamen Sozialdienstes ist die Gemeindeordnung hinsichtlich der  
Beschwerdeinstanz anzupassen. 
 
Mit der Inkraftsetzung per 1. Januar 2024 des neuen Vertrages über die Bildung eines 
regionalen Sozialrates und die Führung eines gemeinsamen Sozialdienstes zwischen 
den Gemeinden Andermatt, Bürglen, Erstfeld, Göschenen, Gurtnellen, Hospental,  
Realp, Schattdorf, Silenen, Spiringen und Wassen wird der öffentlich-rechtliche  
Vertrag zwischen den Gemeinden Erstfeld, Gurtnellen, Wassen, Göschenen,  
Andermatt, Hospental und Realp (Inkraftgetreten am 1. Juli 2008) aufgehoben und 
durch den neuen Vertrag ersetzt. Daraus ergeben sich ebenfalls Anpassungen der  
Gemeindeordnung. 
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1. Änderungen Gemeindeordnung Erstfeld 
 
Aufgrund des neuen Vertrages ergeben sich nachfolgende Anpassungen in der 
Gemeindeordnung von Erstfeld. (Änderungen sind in kursiver Schrift und 
unterstrichen dargestellt). 
 
1.1 Rechtspflege 
 
Bisher: 

 
 

 
Neu: 
 
Artikel 49 Rechtspflege 
 
1 Verfügungen der selbständigen Kommissionen können mit Verwaltungsbeschwerde 
beim Gemeinderat angefochten werden, sofern die besondere Gesetzgebung nichts 
anderes bestimmt. 
 
2 Die Rechtspflege innerhalb der Gemeinde richtet sich nach der Verordnung über die 
Verwaltungsrechtspflege14 und nach den besonderen Rechtserlassen der Gemeinde. 
 
3Verfügungen des professionellen Sozialdienstes können beim regionalen Sozialrat an-
gefochten werden. Verfügungen des regionalen Sozialrates können mit Verwaltungs-
beschwerde beim Regierungsrat angefochten werden. Das Verfahren richtet sich nach 
der Verordnung über die Verwaltungsrechtspflege14. 
 
14VRPV, RB 2.2345 
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1.2 Abbildung neue vertragliche Grundlage 
 
Bisher: 

 
 

 
Neu: 
 
Artikel 24  Regionaler Sozialrat 
 
1 Der regionale Sozialrat ist die Sozialhilfebehörde der Gemeinde. 
 
2 Die Zusammensetzung, die Organisation, die Aufgaben und die besonderen Zustän-
digkeiten des regionalen Sozialrates richten sich nach dem Sozialhilfegesetz8 und nach 
dem Vertrag (Inkraftsetzung per 01.01.2024) über die Bildung eines regionalen  
Sozialrates und die Führung eines gemeinsamen Sozialdienstes der Gemeinde Erstfeld 
und den beteiligten Gemeinden. 
 
8SHG, RB 20.3421 

 
 
Bisher: 
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Neu: 
 
Artikel 25 Professioneller Sozialdienst 
 
1 Die Gemeinden, die den regionalen Sozialrat bilden, führen gestützt auf den Vertrag 
(Inkraftsetzung per 01.01.2024) über die Bildung eines regionalen Sozialrates und die 
Führung eines gemeinsamen Sozialdienstes der Gemeinde Erstfeld und den beteiligten 
Gemeinden einen gemeinsamen professionellen Sozialdienst nach den Vorgaben des 
Sozialhilfegesetzes9. 
 
2 Der professionelle Sozialdienst erfüllt die Aufgaben, die das Sozialhilfegesetz dieser 
Einrichtung überträgt10. 
 
9 SHG, RB 20.3421 
10 Art. 10a SHG, RB 20.3421 
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Antrag an die Gemeindeversammlung vom 22. November 2023 
 
Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen wird der Bevölkerung zuhanden der  
Gemeindeversammlung vom 22. November 2023 wie folgt Antrag gestellt: 
 
1. Die Änderungen der Gemeindeordnung, die sich aus der neuen vertraglichen 

Grundlage über die Bildung eines regionalen Sozialrates und die Führung eines 
gemeinsamen Sozialdienstes (Inkraftsetzung per 01.01.2024) ergeben, werden 
genehmigt. 

 
2. Die Anpassung der Gemeindeordnung tritt per 01.01.2024 und somit gleichzeitig 

mit der neuen vertraglichen Grundlage über die Bildung eines regionalen Sozial-
rates und die Führung eines gemeinsamen Sozialdienstes in Kraft. 

 
Erstfeld, Oktober 2023 
 
 
Namens des Einwohnergemeinderates 
 
Der Gemeindepräsident: Walter Marty-Jauch 
 
Die Gemeindeschreiberin: Luzia Arnold 
 


